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I.

1131

Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die
Stiftung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens
RdErl. d. Innenministeriums – 71-34-03.01-2 –

v. 13. 1. 2009

Der RdErl. vom 22. 1. 2004 (MBl. NRW. S. 168) wird wie 
folgt geändert:

1.
In der Einleitung werden die Wörter „zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. 7. 2003 (GV. NRW. 2003 S. 420 / SGV.
NRW. 113)“ ersetzt durch die Wörter „zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. 11. 2008 (GV. NRW. S. 706 / SGV.
NRW. 113)“.

2.
Die bisherige Ziffer 1.3 wird Ziffer 1.4. und wie folgt ge-
ändert:

a)   In Satz 1 wird das Wort „Werkfeuerwehren“ durch 
das Wort „Feuerwehren“ ersetzt und die Wörter „die 
Bergämter und“ gestrichen.

b) In Satz 2 werden die Wörter „Die Bergämter und die 
  Bezirksregierung Arnsberg haben“ durch die Wörter 

„Die Bezirksregierung Arnsberg hat“ ersetzt.

3.
Die bisherige Ziffer 1.4. wird Ziffer 1.3. und in Satz 1 
nach dem Wort „Werkfeuerwehren“ das Komma und die 
Wörter „die der Aufsicht der Bergbehörden nicht unter-
stehen“ sowie das folgende Komma gestrichen.

4.
In Ziffer 3 Satz 2 werden nach dem Wort „sind“ die 
Wörter „frühestens ab Vollendung des 10. Lebensjahres 
an und“ eingefügt.

5.
In Ziffer 6 Satz 2 wird die Datumsangabe „28. 2. 2009“ 
durch die Datumsangabe „30. 9. 2011“ ersetzt.

6.
In Ziffer 3 der Anlage 3 werden die Wörter „zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 08.07.2003 (GV. NRW. 2003 
S. 420 / SGV. NRW. 113)“ ersetzt durch die Wörter „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. 11. 2008 (GV. NRW. 
S. 706 / SGV. NRW. 113)“.

– MBl. NRW. 2009 S. 60

2000

Satzung der Nordrhein-Westfälischen Akademie 
der Wissenschaften und der Künste 

vom 21. Januar 1970
in der in der geänderten Fassung 

vom 17. 12. 2008

I. Akademie

§ 1
Sitz

Die Akademie hat ihren Sitz in Düsseldorf und ihre Ge-
schäftsstelle im Haus der Wissenschaften.

§ 2
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr des Landes.

§ 3
Siegel

Die Akademie führt ein Dienstsiegel und für feierliche 
Anlässe ein Schmucksiegel.

§ 4
Veröffentlichungen, Jahresfeier

(1) Die Akademie veröffentlicht: 1. Sitzungsberichte und 
besondere Abhandlungen ihrer Klassen; 2. Mitteilungen.

(2) Die Akademie veranstaltet eine öffentliche Jahres-
feier.

§ 5
Gutachten

Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident kann 
von der Akademie Gutachten zu wissenschaftlichen und 
künstlerischen Fragestellungen einholen. Die Gutachten 
werden unentgeltlich erstattet.

II. Mitglieder

§ 6
Voraussetzungen der Mitgliedschaft

Ordentliches oder korrespondierendes Mitglied kann 
werden, wer sich durch wissenschaftliche oder künstle-
rische Leistungen ausgezeichnet hat.

§ 7
Pfl ichten und Rechte der ordentlichen Mitglieder

(1) Die ordentlichen Mitglieder werden auf Lebenszeit 
gewählt.

(2) Sie müssen ihren Dienstsitz im Lande haben. Haben 
sie keinen Dienstsitz, so tritt an dessen Stelle der Ort ih-
rer berufl ichen Tätigkeit. Mitglieder der Klasse für 
Künste haben ihren Dienstsitz, den Ort ihrer berufl ichen 
Tätigkeit oder ihren Wohnsitz in der Regel in Nordrhein-
Westfalen.

(3) Ein ordentliches Mitglied, das seinen Dienstsitz oder 
im Falle des Abs. 2 Satz 2 den Ort seiner berufl ichen Tä-
tigkeit außerhalb des Landes erhält, wird korrespondie-
rendes Mitglied seiner Klasse. Erhält es seinen Dienstsitz 
oder im Falle des Abs. 2 Satz 2 den Ort seiner beruf-
lichen Tätigkeit wieder im Lande, so wird es wieder or-
dentliches Mitglied seiner Klasse.

(4) Ein ordentliches Mitglied kann auf eigenen Antrag 
durch seine Klasse zum korrespondierenden Mitglied er-
klärt werden. Wiederwahl zum ordentlichen Mitglied ist 
zulässig.

(5) Die ordentlichen Mitglieder haben an den Sitzungen 
ihrer Klasse, an den Gesamtsitzungen und an den Arbei-
ten der Akademie teilzunehmen. Diese Pfl ichten erlö-
schen mit der Vollendung des 70. Lebensjahres.

(6) Die ordentlichen Mitglieder können an allen Sitzun-
gen anderer Klassen teilnehmen mit Ausnahme der Ge-
schäftssitzungen.

§ 8
Zahl der ordentlichen Mitglieder

(1) Vorbehaltlich der in Absatz 2 geregelten Ausnahmen 
hat jede Klasse der Akademie höchstens 50 ordentliche 
Mitglieder. Nicht eingerechnet werden diejenigen or-
dentlichen Mitglieder, die das 70. Lebensjahr vollendet 
haben.

(2) Sofern nach § 7 Abs. 3 Satz 2 die Anzahl der ordent-
lichen Mitglieder, die das 70. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, die Zahl 50 übersteigt, kann eine Neuwahl 
erst stattfi nden, wenn durch Ausscheiden von Mitglie-
dern die Anzahl unter 50 gesunken ist.

§ 9
Korrespondierende Mitglieder

(1) Korrespondierende Mitglieder werden auf Lebenszeit 
gewählt.

(2) Als korrespondierendes Mitglied kann nur gewählt 
werden, wer seinen Dienstsitz oder, falls er keinen 
Dienstsitz hat, seinen Wohnsitz nicht im Lande hat.
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(3) Weitere korrespondierende Mitglieder sind außerdem 
solche, auf die § 7 Abs. 3 Satz 1 und § 7 Abs. 4 Satz 1 zu-
treffen.

(4) Die Anzahl der korrespondierenden Mitglieder ist 
nicht beschränkt.

(5) Die korrespondierenden Mitglieder können an allen 
Sitzungen der Klassen teilnehmen mit Ausnahme der 
Geschäftssitzungen.

§ 10
Ehrenmitglieder

(1) Ehrenmitglied kann werden, wer sich besondere Ver-
dienste um die Forschung erworben oder die Akademie 
hervorragend gefördert hat.

(2) Ehrenmitglieder werden auf Lebenszeit gewählt.

(3) Die Akademie hat höchstens zehn Ehrenmitglieder.

(4) Die Ehrenmitglieder können an den Gesamtsitzun-
gen und an den wissenschaftlichen Sitzungen der Klas-
sen teilnehmen.

§ 11
Erwerb der Mitgliedschaft und der Ehrenmitgliedschaft

(1) Als ordentliches oder korrespondierendes Mitglied 
ist gewählt, wer bei einer Mindestwahlbeteiligung von ¾ 
der nach § 7, Abs. 3, Satz 3 des Gesetzes Wahlberechtig-
ten mindestens zwei Drittel der Stimmen der an der 
Wahl teilnehmenden Mitglieder erhalten hat. Die Betei-
ligung durch Briefwahl gilt als Teilnahme an der Wahl. 
Wahlvorschläge für ordentliche Mitglieder können nur 
für ein Fach eingereicht werden, das nach Beschluss der 
Klasse neu besetzt werden soll. Das Wahlverfahren re-
gelt die Geschäftsordnung der Klassen.

(2) Als Ehrenmitglied ist gewählt, für wen mindestens 
zwei Drittel aller nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes in der 
Vollversammlung  Stimmberechtigten gestimmt haben. 
Briefwahl ist zulässig.

§ 12
Verlust der Mitgliedschaft

(1) Jedes Mitglied und jedes Ehrenmitglied kann aus der 
Akademie austreten. Es muss den Austritt schriftlich er-
klären.

(2) Ein Mitglied oder Ehrenmitglied scheidet aus, wenn 
es durch rechtskräftiges Urteil eines deutschen Gerichts 
zu einer Strafe verurteilt wird, die bei einem Landesbe-
amten die Beendigung des Beamtenverhältnisses zur 
Folge hat, oder wenn es infolge strafgerichtlicher Verur-
teilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen oder öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht be-
sitzt.

(3) Ein Mitglied oder Ehrenmitglied kann ausgeschlos-
sen wenn es schuldhaft die Erreichung der Ziele der 
Akademie gefährdet hat oder wenn es sich durch eine 
schwere Verfehlung als der Mitgliedschaft oder Ehren-
mitgliedschaft unwürdig erwiesen hat. Der Ausschluss 
eines Mitgliedes erfolgt auf Antrag der Klasse, der das 
Mitglied angehört. Der Ausschluss eines Ehrenmitglieds 
erfolgt auf Antrag des Präsidiums. Über den Ausschluss 
berät die Vollversammlung. Dem Betroffenen muss nach 
Möglichkeit vor der Beratung in der Vollversammlung 
die Gelegenheit gegeben werden, sich schriftlich oder 
mündlich zu äußern. Der Ausschluss erfolgt, wenn min-
destens zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
in geheimer Abstimmung zugestimmt haben.

III. Organe

§ 13
Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung sollte mindestens einmal im 
Jahre zusammentreten. Sie tritt auch dann zusammen, 
wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder der Akade-
mie dies verlangen.

(2) Die Vollversammlung wird von der Ministerpräsi-
dentin oder vom Ministerpräsidenten als Vorsitzende 
oder Vorsitzenden des Kuratoriums mit einer Ladungs-
frist von zwei Wochen einberufen. Den Vorsitz führt die 
Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident oder die 
Präsidentin oder der Präsident der Akademie. Die Ab-
geordneten des Landtages und vom Präsidium und 
 Kuratorium eingeladene Persönlichkeiten können an 
der Vollversammlung als Gäste teilnehmen.

(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gefasst, soweit nicht die Satzung anders 
bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden.

(4) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens 30 ordentliche Mitglieder der Akademie anwe-
send sind. Für die Wahl der Präsidentin oder des Präsi-
denten der Akademie ist die Beteiligung der Mehrheit 
der ordentlichen Mitglieder der Akademie erforderlich; 
Briefwahl ist zulässig.

(5) Die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten ist 
geheim; gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen der ordentlichen Mitglieder erhält.

(6) Die Vollversammlung kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Ausschüsse einsetzen; sie wählt deren Mitglieder.

§ 14
Klassen

(1) Die Beschlüsse jeder Klasse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

(2) Eine Klasse ist beschlussfähig, wenn mindestens 15 
ihrer ordentlichen Mitglieder anwesend sind.

(3) Die ordentlichen Mitglieder jeder Klasse wählen aus 
ihrer Mitte die Sekretarin oder den Sekretar der Klasse 
und ihre oder seine Stellvertreterin oder ihren oder 
 seinen Stellvertreter für die Dauer von drei Jahren. 
 Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(4) Die Sekretarin oder der Sekretar beruft die Sitzun-
gen ihrer oder seiner Klasse ein. Den Vorsitz in den Sit-
zungen führt die Sekretarin oder der Sekretar oder die 
stellvertretende Sekretarin oder der stellvertretende Se-
kretar. Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi-
dent oder die Präsidentin oder der Präsident der Akade-
mie kann den Vorsitz übernehmen.

(5) Die Mitglieder der anderen Klassen, die Mitglieder 
des Jungen Kollegs, die Ehrenmitglieder, die Abgeord-
neten des Landtags sowie von der Sekretarin oder dem 
Sekretar eingeladene Persönlichkeiten können an allen 
Sitzungen teilnehmen mit Ausnahme der Geschäfts-
sitzungen.

(6) Jede Klasse setzt Ausschüsse ein; sie wählt deren 
Mitglieder.

§ 15
Präsidium

(1) Beschlüsse des Präsidiums werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden 
oder des Vorsitzenden.

(2) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens 
vier seiner Mitglieder anwesend sind.

§ 16
Präsident und Geschäftsstelle

(1) Die Präsidentin/der Präsident vertritt die Akademie 
in allen Angelegenheiten und führt die laufenden Ge-
schäfte der Akademie.

(2) Die Führung der Geschäfte wird von einer Geschäfts-
stelle unterstützt, die von einer Generalsekretärin/einem 
Generalsekretär geleitet wird.

(3) Gehört der Präsident/die Präsidentin der Klasse für 
Künste an, so wird die Akademie bei Vereinigungen und 
Veranstaltungen wissenschaftlicher Art durch die an Le-
bensjahren älteste Vizepräsidentin/den an Lebensjahren 
ältesten Vizepräsidenten vertreten.
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§ 17
Kuratorium

(1) Beschlüsse des Kuratoriums werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden 
oder des Vorsitzenden.

(2) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens 
vier seiner Mitglieder, davon mindestens zwei Mitglieder 
des Präsidiums, anwesend sind.

IV.
Haushalt und Finanzwesen

§ 18
Vergütungen

(1) Die Sekretarinnen oder die Sekretare können nach 
Maßgabe des Haushaltsplans der Akademie eine Auf-
wandsentschädigung erhalten.

(2) Die ordentlichen Mitglieder erhalten Fahrtkostener-
stattung und Sitzungsgelder. Den Ehrenmitgliedern kön-
nen in besonderen Fällen Reisekostenentschädigungen 
gewährt werden. Die Bestimmungen hierüber erlässt das 
Präsidium.

V.
Änderung der Satzung

§ 19
Änderung der Satzung

Einer Änderung der Satzung müssen mindestens zwei 
Drittel der an der Abstimmung teilnehmenden ordent-
lichen Mitglieder der Akademie zustimmen. Stimmab-
gabe durch Brief ist zulässig.

– MBl. NRW. 2009 S. 60

2057

Anschlussbedingungen für die Bildübertragung 
aus Notruf- und Serviceleitstellen (NSL) 

an die Polizei 
(BÜNSL-Anschlussbedingungen)

RdErl. d. Innenministeriums – 47 – 25.02.06 –
v. 18. 12. 2007

1
Durch Beschluss des Unterausschusses Informations- 
und Kommunikationstechnik des Arbeitskreises II der 
Konferenz der Innenminister/-senatoren der Länder und 
des Bundes vom 12. 6. 2007 wurden die bundeseinheit-
lichen „Anschlussbedingungen für die Einführung der 
Bildübertragung aus Notruf- und Service-Leitstellen an 
die Polizei (BÜNSL)“ den Ländern zur Einführung emp-
fohlen. Mit diesem Erlass wird die Einführung umge-
setzt.

1.1
Die Rahmenbedingungen zur Anwendung der BÜNSL-
Anschlussbedingungen richten sich nach der

Anlage 1 
Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

2 Realisierung und Betrieb

3 Systemtechnische Forderungen

4 Einsatz

5 Sicherheit

6 Haftung/Kosten

mit den Anhängen 1– 5 

Anhänge
Anhang 1  Begriffe und Defi nitionen

Anhang 2   Aufbau einer Bildübertragung aus NSL 
(Abbildung)

Anhang 3   Antrag zur Errichtung einer Bildübertra-
gung aus NSL 

Anhang 4   Ablaufdiagramme zur Bildübertragung aus 
NSL 

Anhang 5  Objektbeschreibung

Anhang 5.1 Anwenderbeschreibung.

1.2
Die Anlage 1 mit Anhängen steht als Download auf der 
Homepage der Polizei NRW (www.polizei.nrw.de) im Be-
reich Publikationen/Recht zur Verfügung.

2
Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW 
ist ab Einführungsbeginn zentraler Ansprechpartner für 
die Integration des Verfahrens in den Kreispolizeibehör-
den und für den störungsfreien Betrieb verantwortlich.

3
Die einführenden Kreispolizeibehörden stellen durch 
Dienstanweisung sicher, wie mit den zur Verfügung ge-
stellten Aufnahmen unter Beachtung geltenden Rechts 
umzugehen ist.

4
Für genehmigte Objekte zur Bildübertragung aus Not-
ruf- und Serviceleitstellen an die Polizei ist die monat-
liche Kostenregelung analog der für ÜEA-Objekte – 
Überfall- und Einbruchmeldeanlagen mit Anschluss an 
die Polizei (ÜEA-Richtlinie) – anzuwenden. Gleiches gilt 
bei festgestellten Fehlalarmmeldungen.

5
Das mit der ÜEA-Richtlinie eingeführte IT-Verfahren 
zur Bildübertragung zur Polizei ist sowohl für die An-
lage 6 der ÜEA-Richtlinie als auch für die Bildüber-
tragung im Sinne der BÜNSL einzusetzen.

6
Der Erlass tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2008 in Kraft.

– MBl. NRW. 2009 S. 62

2060

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des
Ordnungsbehördengesetzes – VV OBG –

RdErl. d. Innenministeriums v. – I B 3/10.10.14 –
v. 30. 12. 2008

Mein RdErl. vom 4. 9. 1980 (SMBl. NRW. 2060) wird wie 
folgt geändert.

1.
Das Aktenzeichen „I B3/10.10.14“ wird in „43 – 57.04.05 
– 8“ geändert.

2.
In Nummer 48.34 wird der letzte Satz ersatzlos gestri-
chen.

– MBl. NRW. 2009 S. 62
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21220

Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe

vom 22. 11. 2008

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 22. November 2008 
 folgende Änderung der Weiterbildungsordnung vom 
9. 4. 2005 in der Fassung vom 24. 11. 2007 / 21. 6. 2008 
(MBl. NRW. 2008 S. 446) beschlossen:

1.
Im Abschnitt A Paragraphenteil wird in § 5 der Absatz 3 
wie folgt geändert: 

„(3) Der befugte Arzt ist verpfl ichtet, die Weiterbildung 
persönlich grundsätzlich ganztägig an nur einer Weiter-
bildungsstätte zu leiten sowie zeitlich und inhaltlich ent-
sprechend dieser Weiterbildungsordnung zu gestalten 
und die Richtigkeit der Dokumentation der Weiterbil-
dung eines in Weiterbildung befi ndlichen Arztes gemäß 
§ 8 zu bestätigen.

Dies gilt auch, wenn die Befugnis mehreren Ärzten an 
einer oder im Rahmen einer Verbundweiterbildung an 
mehreren Weiterbildungsstätten gemeinsam erteilt wird.

2.

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung vom 22. 11. 
2008 tritt am 1. Tag des Monats nach der Veröffent-
lichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft.

Münster, den 24. November 2008

Dr. med. Theodor Windhorst

P r ä s i d e n t

Genehmigt.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2008

Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

III C 2 – 0810.57 –

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 22.11.2008 wird 
hiermit ausgefertigt und im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht.

Münster, den 5. Januar 2009

Dr. med. Theodor Windhorst

P r ä s i d e n t

– MBl. NRW. 2009 S. 63

22308

Satzung des Universitätsklinikums Bonn
vom 1. 4. 2008

Aufgrund seines Beschlusses vom 1. 4. 2008 erlässt der 
Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Bonn mit Zu-
stimmung des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie die folgende Satzung 
des Universitäts klinikums Bonn (vgl. Artikel 3 (§ 4 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, und § 7 der Rechtsverordnung für 
die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, 

 Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Ver-
ordnung – UKVO)) Hochschulmedizingesetz vom 20. 12. 
2007 (GV. NRW. S. 744)).

§ 1
Name und Sitz

(1) Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-
Westfalen und führt den Namen „Universitätsklinikum 
Bonn“.

(2) Das Universitätsklinikum hat seinen Sitz in Bonn. 
Das Universitätsklinikum führt ein Dienstsiegel.

§ 2
Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es 
gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung 
mit Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung sowie der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene 
hoheitliche Aufgaben wahr. 

(2) Das Universitätsklinikum verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Ab-
gabenordnung. Es ist dabei selbstlos im Sinne der Ab-
gabenordnung tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
 eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 15 UKVO) zusammen und unterstützt sie in der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 3 Hochschulge-
setz. Es stellt sicher, dass die Mitglieder der Universität 
die ihnen durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgeset-
zes und durch das Hochschulgesetz verbürgten Rechte 
wahrnehmen können. Entscheidungen des Universitäts-
klinikums erfolgen unbeschadet der Gesamtverantwor-
tung der Universität (§ 26 Abs. 2 Satz 1 Hochschul gesetz) 
im Einvernehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit 
der Bereich von Forschung und Lehre betroffen ist. 
Kommt das Einvernehmen nicht zustande, so entscheidet 
der Aufsichtsrat, wenn die Dekanin oder der Dekan dies 
beantragt.

(4) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Nähere regelt die Kooperationsver-
einbarung (§ 15 UKVO). Das Universitätsklinikum 
schafft für die Leitung des Fachbereichs Medizin durch 
das Dekanat die personellen Voraussetzungen im nicht-
wissenschaftlichen Bereich.

(5) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach 
Absatz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finan-
zierung sichergestellt ist.

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen. Dabei ist 
durch Vereinbarung sicherzustellen, dass dem Landes-
rechnungshof die sich aus § 111 der Landeshaushalts-
ordnung ergebenden Prüfungsrechte eingeräumt werden.

§ 3
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand.

§4
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren 

des Aufsichtsrats

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

1.  eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ministeriums 
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie, 
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2.  eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzminis-
teriums,

3. die Rektorin oder der Rektor der Universität,

4. die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität,

5.  zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
Wirtschaft,

6.  zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft,

7.  eine Professorin oder ein Professor aus dem Fach-
bereich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer 
klinischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung 
ist,

8.  eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaft-
lichen Personals (§ 14 UKVO),

9.  eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums,

10.  die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stimme.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 5 und 6 werden 
vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie bestellt. Ihre Bestellung erfolgt 
auf Vorschlag des Rektorats der Universität, das dazu 
das Benehmen mit dem Fachbereich Medizin und dem 
Vorstand herstellt. Das der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer angehörende Personal wählt 
aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nr. 7. Das 
unter § 14 UKVO fallende Personal mit Ausnahme des 
dem Kreis der Professorinnen und Professoren innerhalb 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer angehörenden Personals wählt aus seiner Mitte 
das Mitglied nach Absatz 1 Nr. 8. Das Personal des Uni-
versitätsklinikums wählt aus seiner Mitte das Mitglied 
nach Absatz 1 Nr. 9. Für die Wahl der Mitglieder nach 
Absatz 1 Nr. 7 bis 9 und ihrer Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter erlässt der Aufsichtsrat eine Wahlordnung. 
Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 5 bis 9 
beträgt vier Jahre.

(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universität wird in 
der von ihr oder ihm festgelegten Reihenfolge von den 
Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzle-
rin oder der Kanzler benennt ihre oder seine Vertreterin-
nen und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nach Absatz 1 Nr. 5 
oder 6. Die oder der Vorsitzende wird für die Dauer ihrer 
oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied gewählt. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen aller stimm-
berechtigten Mitglieder auf sich vereinigt. Sie oder er 
führt die Geschäfte des Aufsichtsrats und vertritt den 
Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums und gegenüber 
Dritten. Der Aufsichtsrat wählt eine stellvertretende 
Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist ohne Be-
deutung, wenn über dieselbe Angelegenheit wegen 
 Beschlussunfähigkeit in der zweiten Sitzung erneut 
 verhandelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied des 
Aufsichtsrats hat eine Stimme. Stimmenthaltungen zäh-
len bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schriftlichen 
Verfahren ist zulässig, wenn kein Mitglied widerspricht. 
Bei Entscheidungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 und 6 und 
Abs. 2 Nr. 4 und 5 haben die Mitglieder nach Absatz 1 
Nr. 1 und 2 jeweils ein Vetorecht. 

(6) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern dieser im Einzelfall nicht etwas 
anderes beschließt.

(7) Für die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 5 und 6 gilt § 21 
Abs. 5 Satz 3 und Abs. 6 Sätze 4 bis 6 Hochschulgesetz 
entsprechend.

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 5
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. Er entscheidet in folgenden 
Angelegenheiten:

1. Erlass und Änderung der Satzung,

2.  Bestellung der Mitglieder des Vorstands, mit Aus-
nahme der Dekanin oder des Dekans des Fach-
bereichs Medizin, sowie Wahl und Bestellung des 
Vorstandsvorsitzenden,

3.  Beschlussfassung über die Verträge für die Mitglieder 
des Vorstands,

4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.  Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.  Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss-
fassung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7. Entlastung des Vorstands.

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung. 

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, Maß-
nahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.  der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

2.  große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaßnah-
men ab einer Wertgrenze von 1,5 Mio. Euro,

3.  der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer Dauer von 5 Jah-
ren oder einer Wertgrenze von 600.000 Euro jährlich 
für Einzelmaßnahmen,

4.  die Aufnahme von Krediten außerhalb der Wert-
grenze von 500.000 Euro im Einzelfall oder bei Über-
schreitung eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. Euro 
im Haushaltsjahr sowie die Gewährung von Darlehen 
ab 100.000 Euro im Einzelfall oder bei Überschrei-
tung eines Gesamtbetrages von 500.000 Euro im 
Haushaltsjahr,

5.  die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpfl ichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab 500.000 Euro,

6.  die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

7. die Kooperationsvereinbarung nach § 15 UKVO.

(3) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen. 

§ 6
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

(1) Dem Vorstand gehören an:

1.  die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor als 
Vorsitzende oder Vorsitzender gem. § 18 Abs. 1 UKVO;

2.  die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor;

3.  die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin;

4. die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor;

5.  die stellvertretende Ärztliche Direktorin oder der 
stellvertretende Ärztliche Direktor gem. § 18 Abs. 1 
UKVO.

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor ist 
hauptberufl ich tätig.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 in der Regel für die Dauer 
von fünf Jahren. Die Ärztliche Direktorin oder der Ärzt-
liche Direktor muss approbierte Ärztin oder approbier-
ter Arzt und Professorin oder Professor der Medizin sein 
und soll in der Regel über Erfahrungen in der Leitung 
einer Einrichtung der Krankenversorgung verfügen.
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(3) Gegenüber den Mitgliedern des Vorstands wird das 
Universitätsklinikum durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter der 
Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 werden 
wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die Vertretung der 
 Dekanin oder des Dekans erfolgt entsprechend der für 
den Fachbereich Medizin geltenden Regelung. Die Stell-
vertretende Ärztliche Direktorin oder der Stellver-
tretende Ärztliche Direktor, erfüllt die Aufgaben der 
Ärztlichen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors im 
Verhinderungsfalle mit allen Rechten und Pfl ichten. Sie 
oder er muss approbierte Ärztin oder approbierter Arzt 
und Professorin oder Professor der Medizin sein.

§ 7
Aufgaben und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und 
legt die betrieblichen Ziele fest. Ihm obliegt die Ent-
scheidung in allen Angelegenheiten des Universitäts-
klinikums, die nicht nach dieser Satzung, der Universi-
tätsklinikum-Verordnung oder dem Hochschulgesetz 
dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Er bereitet die Be-
schlüsse des Aufsichtsrats vor und sorgt für deren Um-
setzung. Er unterrichtet den Aufsichtsrat bei besonderen 
Anlässen unverzüglich, über wichtige Angelegenheiten 
regelmäßig.

(2) Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor 
ist Sprecherin oder Sprecher des Vorstands. Sie oder er 
vertritt gemeinsam mit der Kaufmännischen Direktorin 
oder dem Kaufmännischen Direktor das Universitätskli-
nikum. Im Verhinderungsfall treten die Stellvertretende 
Ärztliche Direktorin oder der Stellvertretende Ärztliche 
Direktor und die Stellvertretende Kaufmännische Direk-
torin oder der Stellvertretende Kaufmännische Direktor 
an ihre Stelle. 

(3) Der Vorstand kann für seine Mitglieder Geschäftsbe-
reiche festlegen, in denen sie die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann 
er ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung des Universi-
tätsklinikums erteilen. Zum Geschäftsbereich der Ärzt-
lichen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors gehört es, 
für die Erfüllung der medizinischen Aufgaben des Uni-
versitätsklinikums und einen geordneten und wirtschaft-
lichen Betriebsablauf im Bereich der Kranken versorgung 
zu sorgen. Zum Geschäftsbereich der Kaufmännischen 
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors gehören 
die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, zum Ge-
schäftsbereich der Pfl egedirektorin oder des Pfl egedirek-
tors die Angelegenheiten des Pfl egedienstes. Die Mitglie-
der des Vorstands sind unbeschadet ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit für bestimmte Geschäftsbereiche für den 
Geschäftsbetrieb des Universitätsklinikums gemeinsam 
verantwortlich (Gesamtverantwortung).

(4) Für die Beschäftigten des Universitätsklinikums 
trifft die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen. Oberste Dienstbehörde im Sinne von § 3 
Abs. 1 Landesbeamtengesetz ist der Aufsichtsrat. Dienst-
vorgesetzter nach dem Landesbeamtengesetz und nach 
dem Disziplinargesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len ist die oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er 
trifft die beamtenrechtlichen Entscheidungen über die 
persön lichen Angelegenheiten der Beamtinnen und Be-
amten. Die Fachvorgesetzteneigenschaft der Dekanin 
oder des Dekans gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Hochschulge-
setz für das Personal nach § 31 Abs. 2 Satz 2 Hochschul-
gesetz bleibt unberührt. Der Vorstand kann im Rahmen 
seiner Zuständigkeit unbeschadet der Zuständigkeiten 
nach § 11 Abs. 2 Satz 1 den Leiterinnen und Leitern der 
Abteilungen Weisungen erteilen. 

(5) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz handelt, soweit das unter § 104 LPVG fal-
lende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die Ärzt-
liche Direktorin oder der Ärztliche Direktor. Im Übrigen 
handelt die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor.

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 

werden kann, entscheidet die Ärztliche Direktorin oder 
der Ärztliche Direktor im Einvernehmen mit der Kauf-
männischen Direktorin oder dem Kaufmännischen Di-
rektor.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. In Abstim-
mungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

§ 8
Klinikumskonferenz

(1) Zur Beratung des Vorstands in grundsätzlichen An-
gelegenheiten wird eine Klinikumskonferenz gebildet. 
Der Vorstand unterrichtet die Klinikumskonferenz dazu 
rechtzeitig und im erforderlichen Umfang schriftlich 
über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 
Die Klinikumskonferenz tagt mindestens einmal pro 
Halbjahr.

(2) Der Klinikumskonferenz gehören an:

1.  die Leiterinnen und Leiter und die geschäftsführen-
den Leiterinnen und Leiter der klinischen und medi-
zinisch-theoretischen Abteilungen und der zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen des Universitätsklini-
kums;

2.  aus dem Kreis der nicht unter Nummer 1 fallenden 
Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentin-
nen und Hochschuldozenten vier von diesen gewählte 
Vertreterinnen oder Vertreter.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 2 werden für die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Aufsichtsrat erlässt 
für die Wahlen eine Wahlordnung.

(4) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen der 
Klinikumskonferenz teil.

(5) Die Klinikumskonferenz wählt aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine stell-
vertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden 
Vor sitzenden. Die Klinikumskonferenz gibt sich eine 
 Geschäftsordnung, die der Genehmigung durch den Auf-
sichtsrat bedarf.

§ 9
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind zu beachten.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan wird ein Bericht 
über die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, 
Erträge und Aufwendungen beigefügt; der Zusammen-
hang mit dem Entwicklungsplan ist zu erläutern.

(3) Das Universitätsklinikum stellt einen mittelfristigen 
Plan für seine fachliche, strukturelle, investive und per-
sonelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristi-
gen Vermögensplan auf.

(4) Auf den Lagebericht und den Jahresabschluss fi nden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches für große Kapitalgesellschaften sowie des Einfüh-
rungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch entsprechende 
Anwendung, soweit in der Universitätsklinikum-Verord-
nung oder dem Hochschulgesetz nichts anderes bestimmt 
ist. Für den Jahresabschluss gelten ergänzend die Rechts-
vorschriften für die Buchführung von Krankenhäusern. 
Der Lagebericht und der Jahresabschluss werden inner-
halb der ersten drei Monate nach Ende des Geschäftsjah-
res aufgestellt, nach Absatz 5 geprüft und sodann dem 
Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(5) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften an privatrechtlichen Unternehmen gelten-
den besonderen Prüfungsbestimmungen des § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes.
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(6) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahres-
abschluss gibt der Vorstand auch Auskunft über den 
 Abschluss des Vermögensplans und über die auf die ein-
zelnen Einrichtungen des Universitätsklinikums entfal-
lenden Erträge, Aufwendungen und Leistungen.

(7) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung gemäß § 111 LHO.

(8) Hält die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor Maßnahmen des Vorstands oder ei-
nes seiner Mitglieder mit den Grundsätzen von Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit oder geltendem Recht für 
nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzüglich zu 
beanstanden und auf Abhilfe hinzuwirken; dies gilt auch 
dann, wenn die Maßnahmen auf einem Beschluss des 
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der 
Kaufmännischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so 
hat sie oder er die Angelegenheit unverzüglich dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

§ 10
Gliederung des Universitätsklinikums

Das Universitätsklinikum besteht aus klinischen, medi-
zinisch-theoretischen und gemeinsamen Einrichtungen. 
Im Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen 
Einrichtungen gliedert es sich in Abteilungen und medi-
zinische Zentren; die medizinischen Zentren werden aus 
mehreren Abteilungen nach dem Gesichtspunkt der 
fachlichen und funktionsmäßigen Zusammengehörigkeit 
gebildet. Über die Errichtung, Änderung, Aufhebung 
und Leitung von Abteilungen und sonstigen Einrichtun-
gen entscheidet der Vorstand. Die Abteilungen, die Auf-
gaben in der Krankenversorgung haben, sind in geeig-
neter Weise zu veröffentlichen. Gliederung und Aufbau 
der Abteilungen, die keine Aufgaben in der Krankenver-
sorgung haben, richten sich nach den dafür getroffenen 
Regelungen des Fachbereichs Medizin der Universität.

§ 11 
Medizinisches Zentrum

(1) Der Vorstand bestellt aus den Leiterinnen und Lei-
tern oder geschäftsführenden Leiterinnen und Leitern 
der Abteilungen die geschäftsführende Direktorin oder 
den geschäftsführenden Direktor des Zentrums und 
 deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter.

(2) Die geschäftsführende Direktorin oder der geschäfts-
führende Direktor leitet das medizinische Zentrum. Ihr 
oder ihm obliegt die Koordinierung der Angelegenheiten 
des Zentrums im Rahmen der Entscheidungen des Auf-
sichtsrats und des Vorstands. Dabei entscheidet sie oder 
er entsprechend den Richtlinien des Vorstands in streiti-
gen Angelegenheiten der Zuordnung von Patientinnen 
und Patienten zu den Abteilungen des Zentrums und 
Angelegenheiten des ärztlichen Aufnahmedienstes und 
erlässt im Rahmen der Hausordnung, der Organisations-
ordnung und der Aufnahmebedingungen der klinischen 
Abteilungen des Universitätsklinikums ergänzende Be-
stimmungen für das Zentrum, die der Zustimmung des 
Vorstands bedürfen; bei nicht einem medizinischen Zen-
trum zugeordneten Abteilungen entscheidet der Vor-
stand unmittelbar. Die geschäftsführende Direktorin 
oder der geschäftsführende Direktor des medizinischen 
Zentrums kann im Rahmen ihrer oder seiner Zuständig-
keit den Leiterinnen und Leitern der Abteilungen Wei-
sungen erteilen. Die Weisungsbefugnis erstreckt sich 
nicht auf ärztliche Entscheidungen. Die Teileinrichtun-
gen sollen vor Entscheidungen in Angelegenheiten, die 
sie betreffen, gehört werden.

§ 12 
Abteilungen

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Abteilung mit 
Aufgaben in der Krankenversorgung wird eine Professo-
rin oder ein Professor bestellt. Die Bestellung erfolgt 
durch den Vorstand, der dazu das Einvernehmen mit der 
Universität herstellt. Die Stellvertreterin oder der Stell-
vertreter wird auf Vorschlag der Leiterin oder des Lei-
ters der Abteilung vom Vorstand auf Zeit bestellt.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung trägt für 
die Behandlung der Patienten der Abteilung und für die 
der Krankenversorgung dienenden Un tersuchungen und 
sonstigen Dienstleistungen ihrer oder seiner Abteilung 
die ärztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet 
der Verantwortung der von ihr oder ihm mit den Aufga-
ben der Krankenversorgung betrauten Bediensteten. Sie 
oder er entscheidet über die Verwendung der Finanzmit-
tel, die der Abteilung zur Verfügung stehen, und ist für 
das wirtschaftliche Ergebnis im Rahmen ihrer oder sei-
ner Zuständigkeit verantwortlich. Sie oder er ist auf dem 
Gebiet der Krankenversorgung gegenüber allen Bediens-
teten in der Abteilung weisungsbefugt. Sie oder er ist 
verpfl ichtet, im Interesse der Gewährleistung einer best-
möglichen Versorgung der Patienten mit anderen Abtei-
lungen zusammenzuarbeiten.

§ 13
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
(MBl. NRW.) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des 
Universitätsklinikums Bonn – Anstalt des öffentlichen 
Rechts –, RdErl. d. Ministeriums für Schule, Wissen-
schaft und Forschung v. 6. 2. 2001 (MBl. NRW. S. 503), 
zuletzt geändert durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 
14. 11. 2007 , außer Kraft.

– MBl. NRW. 2009 S. 63
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Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung von Investitionsmaßnahmen
an herausragenden Sportstätten

(Sportstättenbauförderrichtlinien)
RdErl. d. Innenministeriums 82 – 8712 Nr. 323/2008 –

v. 12. 12. 2008

1
Zuwendungszweck

Das Land gewährt aus Mitteln der Sportstättenbauför-
derung nach Maßgabe dieser Richtlinien und der Ver-
waltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung 
(LHO) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen an he-
rausragenden Sportstätten in Nordrhein-Westfalen. Ziel 
der Förderung ist es, eine bedarfsdeckende Sportstätten-
infrastruktur für das Hochleistungstraining und/oder für 
Wettkämpfe bzw. Spitzensportveranstaltungen auf nati-
onalem und internationalem Niveau und für Qualifi zie-
rung i. S. d. Ziffer 1.3 zu erreichen.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Zu den herausragenden Sportstätten gehören im Einzel-
nen:

1.1
Sportstätteninfrastruktur für den Hochleistungssport

Dabei handelt es sich um Sportstätten der unterschiedli-
chen Typen und um begleitende sportfachlich notwen-
dige Infrastruktur.

1.1.1
Sportstätten für den Hochleistungssport sind die Sport-
stätten in den Landesleistungszentren und die Haupt-
trainingsstätten der Landesleistungsstützpunkte im 
 besonderen Landesinteresse – ggf. zugleich Bundesleis-
tungszentren bzw. Bundesstützpunkte – sowie Schul-
sportanlagen bzw. -anlagenteile an Schulen im Verbund-
system „Schule und Leistungssport“, soweit sie für deren 
besondere Sportaktivitäten (u. a. Sportunterricht über 
die allgemeinen Unterrichtsvorgaben hinaus) benötigt 
und genutzt werden.
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1.1.2
Als begleitende sportfachlich notwendige Infrastruktur 
gelten bei den in Ziffer 1.1 genannten Zentren und 
Stützpunkten u. a. Unterkünfte, Verpfl egungseinrichtun-
gen, Schulungs- und Aufenthaltsräume (z. B. in „Häu-
sern des Sports“) sowie bei Schulen im Verbundsystem 
„Schule und Leistungssport“ die ihnen zugeordneten In-
ternate.

1.2
Zuschauersportanlagen im besonderen Landesinteresse

Dabei handelt es sich um Sportanlagen der unterschied-
lichen Typen mit Zuschauerbauwerken, die wegen der 
regionalen oder nationalen bzw. internationalen Bedeu-
tung ihrer Veranstaltungen mit besonderem Zuschauer-
interesse vom zuständigen Ministerium als Zuschauer-
sportanlagen im besonderen Landesinteresse anerkannt 
sind.

1.3
Sportschulen

Dabei handelt es sich um die Sportstätten und sonstige 
sportschulspezifi sche Infrastruktur in Sportschulen, die 
in Trägerschaft des LandesSportBundes Nordrhein-
Westfalen e.V. oder von Sportfachverbänden stehen und 
zur Qualifi zierung Ehrenamtlicher für die Vereins- und 
Verbandsarbeit bzw. zur Qualifi zierung von Übungs-
leiter innen/-Leitern oder Trainerinnen/Trainern sowie 
zum Training der Leistungskader der Sportverbände und 
der Wettkampfvorbereitung bestimmt sind, darüber hin-
aus jedoch sonstige sportliche Angebote machen können, 
wie z. B. Lehrerfortbildung, Sportfreizeiten, Gesund-
heitssport usw.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Förderfähige Baumaßnahmen an Sportstätten im Sinne 
der Ziffer 1 sind

2.1.1
Neubaumaßnahmen

Als solche gelten 
a)  die erstmalige Errichtung von Sportstätten und -tei-

len sowie baulichen Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Bauordnung NRW,

b)  die bauliche Erweiterung bestehender Sportstätten 
zur Schaffung zusätzlicher sportlich nutzbarer Flä-
chen und Räume.

2.1.2
Umbau von bisher nicht sportlich genutzten Flächen und 
Räumen,

sofern sie für sportliche Nutzungszwecke baulich umge-
staltet bzw. hergerichtet werden.

2.1.3
Erwerb und ggf. bauliche Herrichtung von Sportstätten 
und sonstigen baulichen Anlagen zur sportlichen Nut-
zung.

2.1.4
Modernisierungsmaßnahmen

2.1.4.1
Als Modernisierungsmaßnahmen im Sinne dieser Richt-
linien gelten bauliche Maßnahmen zur Verbesserung, 
notwendigen Änderung oder Erweiterung der sportli-
chen Nutzung, durch die

a)  der Gebrauchswert oder die Multifunktionalität der 
Sportstätte nachhaltig erhöht bzw. erreicht wird,

b)  die fachlichen Anforderungen von DIN/EN Normen 
bzw. anderen technischen Regelwerken erfüllt wer-
den oder

c)  zwingenden Vorgaben nationaler/internationaler Ver-
bände zur Aufrechterhaltung und/oder Verbesserung 
des Hochleistungstrainings sowie der Möglichkeiten 
für Wettkämpfe entsprochen wird.

2.1.4.2
Im Einzelnen fallen darunter u. a.

a)  notwendige bauliche Sicherheitsmaßnahmen zur Er-
füllung staatlicher Sicherheitsvorschriften oder sons-
tiger zwingender allgemein anerkannter Sicherheits-
vorgaben (wie z. B. technischer Regelwerke),

b)  Instandsetzungen, die durch Modernisierungsmaß-
nahmen verursacht werden (vgl. dazu § 3 Nr. 10 der 
HOAI),

c)  die Neubauten von Sportstätten (nach Ziffer 1) an 
anderen Standorten als Ersatzneubauten für beste-
hende modernisierungsbedürftige Sportstätten (Ver-
lagerung) und

d)  der Wiederaufbau von Sportstätten (nach Ziffer 1) an 
gleichen Standorten (z. B. nach Schadensfällen) unter 
der Voraussetzung, dass Modernisierungsmaßnahmen 
in diesen Sportstätten im ursprünglichen Zustand 
nach Ziffer 2.1.4.1 förderfähig gewesen wären.

2.1.5
Instandsetzungsmaßnahmen an Hochleistungssportstät-
ten nach Ziffer 1.1

a)  in Landesleistungsstützpunkten im besonderen Lan-
desinteresse, die zugleich Bundesleistungszentren 
bzw. Bundesstützpunkte sind, unter Voraussetzung 
der Ziffer 4.3.6 und

b) in Landesleistungszentren.

2.1.6
Bauunterhaltungsmaßnahmen an den in Ziffer 1.1 ge-
nannten Zentren und Stützpunkten, die zugleich Bun-
desleistungszentren bzw. Bundesstützpunkte sind, sofern 
sie im jeweils geltenden Einzelplan des für den Sport zu-
ständigen Ministeriums ausgewiesen sind, weil das Land 
in der Vergangenheit unter Voraussetzung der Ziffer 
4.3.6 eine entsprechende Verpfl ichtung eingegangen ist.

2.2
Nicht förderfähige Maßnahmen sind Baumaßnahmen,

2.2.1
die ausschließlich der Erfüllung von Verkehrssiche-
rungsverpfl ichtungen der Betreiber von Sportstätten die-
nen oder die ausschließlich durch neue oder angehobene 
staatliche Umweltstandards verursacht werden, insbe-
sondere Maßnahmen zum Lärm- und Bodenschutz,

2.2.2
in Reitsportanlagen, deren mögliche Förderung im Zu-
ständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen liegt,

2.2.3

in Luftsportanlagen, sofern diese der Infrastruktur und 
der Sicherheit des Luftverkehrs dienen und deren mög-
liche Förderung im Zuständigkeitsbereich des Ministeri-
ums für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen liegt.

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Richtlinien sind

3.1
Gemeinden und Gemeindeverbände,

3.2
gemeinnützige Sportorganisationen,

3.3
sonstige juristische Personen des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts sowie natürliche Personen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Grundlegende Voraussetzungen

a) Nachweis der Notwendigkeit der Baumaßnahme,
b)  Nachweis der ausreichenden und langfristigen Aus-

lastung für den zu fördernden Zweck nach Ziffer 1,
c)  befürwortende und begründende Stellungnahme des 

zuständigen Sportfachverbandes bzw. des Landes 
SportBundes Nordrhein-Westfalen e.V.
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4.2
Typspezifi sche Voraussetzungen

4.2.1
bei Hochleistungssportstätten nach Ziffer 1.1:

Anerkennung des Status als Landesleistungszentrum 
durch den LandesSportBund Nordrhein-Westfalen e.V. 
bzw. als Landesleistungsstützpunkt im besonderen Lan-
desinteresse durch das zuständige Ministerium.

4.2.2
bei Zuschauersportanlagen nach Ziffer 1.2: 

a)   befürwortendes und begründendes Votum des zustän-
digen Sportfachverbandes zu Standort und Dimensi-
onierung der Sportanlage sowie des Zuschauerbau-
werks,

b)   Nachweis des Antragstellers zur Zahl der regelmäßig 
stattfi ndenden bzw. geplanten Sportveranstaltungen 
im Rahmen des sportartspezifi schen nationalen Wett-
kampfssystems bzw. zur Anzahl geplanter bzw. statt-
gefundener internationaler Wettkämpfe oder sonsti-
ger erwarteter Sportgroßveranstaltungen mit ggf. 
erfahrungsgestützter Schätzung von potentiellen Zu-
schauerzahlen.

4.3
Weitere Voraussetzungen

4.3.1
Einhaltung der sportfachlich erforderlichen baulichen 
Anforderungen

Für alle Sportstättentypen gelten grundsätzlich die bau-
lichen Anforderungen, die nach DIN/EN Normen oder 
anderen technischen Regelwerken insbesondere der 
Sportfachverbände zwingend vorgeschrieben sind, bzw. 
die Anforderungen, die aufgrund der vorgesehenen 
sportlichen Nutzung erforderlich sind.

4.3.2
Einhaltung immissions-, naturschutzrechtlicher und 
sonstiger Rechtsvorschriften

Sie ist bei der vorgesehenen und erforderlichen Auslas-
tung von Sportstätten und sonstigen Einrichtungen nach 
Ziffer 1 durch den Betreiber zu gewährleisten und ggf. 
gutachtlich nachzuweisen.

4.3.3
Einhaltung von Mindestnutzungsfristen bei Modernisie-
rungsmaßnahmen

Modernisierungsmaßnahmen nach Ziffer 2.1.4 an Sport-
stätten nach Ziffer 1 sind grundsätzlich nach Ablauf 
 einer Nutzungszeit von 15 Jahren (erneut) zuwendungs-
fähig. Abweichend hiervon können kürzere Mindestnut-
zungsfristen als ausreichend anerkannt werden, sofern 
Baumaßnahmen am gegebenen Standort wegen unab-
weisbarer Notwendigkeit zur Änderung oder Erweite-
rung der bisherigen sportlichen Nutzung von Sportstät-
ten nach Nr. 1.1 oder wegen zwingender Vorgaben 
nationaler/internationaler Sportverbände zu räumli-
chen/technischen Bedingungen für Hochleistungstrai-
ning und/oder Wettkämpfe erforderlich werden. Dies gilt 
auch im Falle geänderter staatlicher Sicherheitsvor-
schriften (z. B. zum Brandschutz) bzw. allgemein aner-
kannter technischer Regelwerke zur Sicherheit des 
Hochleistungstrainings und/oder der Wettkämpfe.

4.3.4
Keine überwiegend kommerzielle Nutzung der zu för-
dernden Maßnahme

Sofern Baumaßnahmen oder Teile davon ausschließlich 
oder überwiegend zu wirtschaftlichen Zwecken erfolgen 
und die Sportstätte nach Nr. 1.1 mit mehr als der Hälfte 
ihrer Gesamtnutzung zu den am Markt üblichen Kondi-
tionen wirtschaftlich genutzt werden soll, ist eine Förde-
rung ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall, dass der 
Betreiber der Sportstätte tatsächlich keine Gewinne er-
zielt. Hiervon unberührt sind Einnahmen von Dritten, 
die nicht der Gewinnerzielung, sondern zur Deckung der 
Betriebskosten dienen (z. B. Nutzungsentgelte).

Abweichend von Satz 1 kann eine Förderung erfolgen, 
wenn die Baumaßnahme von außerordentlichem Landes-
interesse und anders nicht zu realisieren ist. 

4.3.5
Bereitstellung komplementärer kommunaler Mittel

Sofern die zu fördernde Maßnahme an Sportstätten nach 
Ziffer 1 auch der Deckung des Schulsport- und/oder des 
allgemeinen Sportstättenbedarfs in der Kommune die-
nen soll, ist – unabhängig von dem von einer Gemeinde 
oder einem Gemeindeverband als Antragsteller/in zu 
 erbringenden Eigenanteil (s. Ziffer 5.4.3) – für eine an-
teilige Förderung aus Sportstättenbaumitteln eine an-
gemessene Beteiligung der Kommune an den zuwen-
dungsfähigen Kosten erforderlich.

4.3.6
Bereitstellung von komplementären Bundesmitteln

In Fällen der Ziffer 2.1.5 und 2.1.6 ist für eine anteilige 
Förderung aus Sportstättenbaumitteln eine angemessene 
Beteiligung des Bundes an den zuwendungsfähigen Kos-
ten erforderlich.

4.3.7
Beteiligung Dritter

Sofern der zu fördernde Zweck auch im Interesse von 
Dritten liegt, ist eine angemessene Beteiligung an den 
zuwendungsfähigen Kosten Voraussetzung für eine an-
teilige Förderung aus Sportstättenbaumitteln.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Die Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung 
gewährt.

5.2
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird zur Teilfi nanzierung (Anteilfi nan-
zierung) des zu erfüllenden Zwecks bewilligt, und zwar 
nach einem bestimmten Vomhundertsatz der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben unter Begrenzung auf einen 
Höchstbetrag.

5.3
Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird in der Form eines zweckgebunde-
nen Zuschusses/einer zweckgebundenen Zuweisung ge-
währt.

5.4
Berechnung der Bemessungsgrundlage

Auf Grundlage der voraussichtlichen angemessenen Ist-
Ausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers (ggf. unter Abzug voraussichtlicher 
Ist-Einnahmen) für Baumaßnahmen werden die ange-
messenen Ausgaben für die beabsichtigte Baumaßnahme 
ermittelt. Soweit diese nach Art und Umfang den Zweck 
nach Ziffer 1 dient, werden die darauf bezogenen ange-
messenen Ausgaben als zuwendungsfähige Ausgaben be-
wertet und als Bemessungsgrundlage festgesetzt. Bei 
Mischnutzungen (z. B. Hochleistungssport und Nutzung 
für allgemeinen Sport) wird die Bemessungsgrundlage 
entsprechend dem Anteil der zweckentsprechenden Nut-
zung nach Ziffer 1 an der Gesamtnutzung mit dem sich 
daraus ergebenden Vomhundertsatz der zuwendungsfä-
higen Kosten ggf. unter Begrenzung auf einen Höchstbe-
trag festgesetzt.

5.4.1
Zuwendungsfähige Ausgaben

5.4.1.1
Allgemeine Regelungen

a)   Zuwendungsfähig sind die tatsächlich zu erwarten-
den angemessenen Ausgaben. Hierzu zählen grund-
sätzlich auch die Ausgaben, die aus Gründen der 
Nachhaltigkeit, zur Umsetzung behindertengerechter 
Maßnahmen oder zur Verwirklichung mädchen- und 
frauengerechten Sportstättenbaus notwendig sind.
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b)   bei Hochbaumaßnahmen sind die Ausgaben entspre-
chend der Kostengruppen 300 bis 499 und 700 bis 749 
der DIN 276 zuwendungsfähig, bei Ersteinrichtung 
einer Sportstätte auch Ausgaben entsprechend der 
Kostengruppen 611, 612 und 619 der DIN 276. Soweit 
sportfachlich erforderlich, werden auch die Ausgaben 
entsprechend der Kostengruppen 521 bis 523, 525 bis 
559 und 590 der DIN 276 als zuwendungsfähig ge-
wertet. 

c)   Bei übrigen Baumaßnahmen werden die zuwendungs-
fähigen Ausgaben entsprechend Buchstabe b) in ana-
loger Anwendung der DIN 276 festgesetzt.

d)   Bürgerschaftliches Engagement kann entsprechend 
Nr. 2.4.2 VV bzw. 2.3.2 VVG zu § 44 LHO in der Form 
freiwilliger und unentgeltlicher Arbeit als fi ktive 
Ausgabe in die Bemessungsgrundlage einbezogen 
werden. 

 Dafür gelten folgende Vorgaben:

  Pro geleisteter Arbeitsstunde können bis zu 15 € an-
gesetzt werden. Bei Arbeitsleistungen, die eine beson-
dere fachliche Qualifi kation erfordern, kann das zu-
ständige Ministerium im Einzelfall einen höheren 
Betrag anerkennen. Die als bürgerschaftliches Enga-
gement zu berücksichtigenden Arbeitsleistungen dür-
fen nicht in  Erfüllung einer Verpfl ichtung aus einem 
Beschäftigungsverhältnis oder einer organschaftli-
chen Stellung bei der Zuwendungsempfängerin oder 
dem Zuwendungsempfänger erbracht werden.

  Die Höhe der fi ktiven Ausgaben für bürgerschaftli-
ches Engagement darf 15 v. H. der zuwendungsfähi-
gen Gesamtausgaben nicht überschreiten. Die geleis-
teten Arbeitsstunden sind durch einfache vom 
Leistungserbringer unterschriebene Stundennach-
weise zu belegen. Diese müssen Namen, Datum, 
Dauer und Art der Leistung beinhalten und sind von 
einem Vertreter/einer Vertreterin des Zuwendungs-
empfängers im Antrag und Verwendungsnachweis 
gegenzuzeichnen.

e)   Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben zählt nicht die 
nach § 15 Umsatzsteuergesetz abziehbare Vorsteuer.

5.4.1.2 
Besondere Regelungen für zuwendungsfähige Ausgaben 
beim Erwerb von Sportstätten nach Ziffer 1

Beim Erwerb von Sportstätten ist der Zeitwert der 
Sportanlage, der durch ein entsprechendes Wertgutach-
ten zu ermitteln ist, angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Festsetzung der Bemessungsgrundlage sind Kosten des 
Kaufs und der Herrichtung für sportliche Nutzungen zu-
wendungsfähig, sofern insgesamt die Kosten für eine 
entsprechende Neubaumaßnahme nicht überschritten 
werden. Die Kostengruppen 100 und 200 der DIN 276 
sind nicht zuwendungsfähig. Die Landesförderung darf 
die Zuwendung, die im Falle einer entsprechenden Neu-
baumaßnahme möglich wäre, nicht überschreiten. 

5.4.2
Zu berücksichtigende Einnahmen

5.4.2.1
Zweckgebundene Spenden – auch Sachspenden – sind 
entsprechend den Nrn. 2.4.3 VV bzw. 2.3.3 VVG zu § 44 
LHO grundsätzlich als Einnahmen zu berücksichtigen. 
Bei der Bemessung der Zuwendung können sie außer Be-
tracht bleiben, soweit der Zuwendungsempfängerin oder 
dem Zuwendungsempfänger ein aus eigenen Mitteln zu 
erbringender Eigenanteil i. H. v. 10 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben verbleibt und Bundes- 
oder EU-Recht nicht entgegensteht.

5.4.2.2
Im Falle des Ersatzneubaus und Wiederaufbaus sind der 
Verkehrswert der bestehenden Sportstätte (abzgl. des 
Bodenwertes) bzw. Verkaufserlöse oder Entschädi-
gungs-/Versicherungsleistungen Dritter als Einnahmen 
zu berücksichtigen.

5.4.3
Fördersätze

5.4.3.1
Der Fördersatz beträgt bei kommunalen Zuwendungs-
empfängern (Ziffer 3.1) 70 v. H. der Bemessungsgrund-
lage (Regelfördersatz). Bei Gemeinden, die nach § 76 
Abs. 1 GO NRW verpfl ichtet sind, ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen, wird ein Zuschlag von 10 
Prozentpunkten vorgenommen. 

5.4.3.2
Bei sonstigen Zuwendungsempfängern nach Ziffern 3.2 
und 3.3 beträgt der Regelfördersatz 70 v. H. der Bemes-
sungsgrundlage.

5.4.3.3
In Abhängigkeit von einer möglichen Beteiligung des 
Bundes, anderer Zuwendungsgeber bzw. Dritter oder 
vom Grad des Landesinteresses können abweichende 
Fördersätze bzw. eine maximale Fördersumme festge-
setzt werden.

5.4.3.4
Der Förderhöchstsatz beträgt 80 v. H.

Das zuständige Ministerium kann in besonders gelager-
ten Einzelfällen im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium Überschreitungen bis zu 90 v. H. zulassen.

5.4.4
Höhe der Zuwendung

5.4.4.1
Die Summe von Zuwendungen öffentlicher Stellen und 
Leistungen Dritter (zweckgebundene Spenden, Versiche-
rungsleistungen, Verkaufserlöse u. ä.) darf grundsätzlich 
die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten.

5.4.4.2
Zuwendungen werden gemäß Nr. 1 VV bzw. VVG zu § 44 
LHO nur gewährt, wenn sie

a)   im Falle nicht kommunaler Zuwendungsempfänger 
mehr als 2.000 EUR,

b)   im Falle kommunaler Zuwendungsempfänger mehr 
als 12.500 EUR 

betragen (Bagatellgrenzen).

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Dauer der Zweckbindung

Die Förderung erfolgt unter der Bedingung, dass die ge-
förderte Sportstätte bzw. die geförderten Sportstätten-
teile für die Dauer von 15 Jahren zweckentsprechend 
nach Ziffer 1 genutzt werden. Abweichend hiervon kön-
nen vom zuständigen Ministerium kürzere Zweckbin-
dungsfristen festgesetzt werden, soweit diese wegen der 
Weiterentwicklung technischer Standards für Hochleis-
tungstraining und/oder Wettkämpfe erforderlich wer-
den. Die Mindestzweckbindungsdauer dafür beträgt 5 
Jahre. Soweit die zweckentspechende Nutzung von 
Sportstätten nach Ziffer 1.1 während der Zweckbin-
dungsfrist aus Gründen, die der Zuwendungsempfänger 
nicht zu vertreten hat, nicht mehr möglich ist, kann das 
zuständige Ministerium nachträglich eine kürzere 
Zweckbindungsfrist festsetzen.

6.2
Dingliche Sicherung

Bei einer Zuwendung von mehr als 500.000 EUR ist bei 
Bewilligungen an nicht kommunale Zuwendungsemp-
fänger gemäß Nr. 5.3.1 VV zu § 44 LHO der Rückzah-
lungsanspruch durch Eintragung einer briefl osen Grund-
schuld in Höhe der Zuwendung an bereitester Stelle im 
Grundbuch zugunsten des Landes Nordrhein-Westfalen 
zu sichern. Hiervon ist abzusehen, wenn im Bankenver-
fahren ein Kreditinstitut das volle Obligo übernimmt.

6.3
Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung 
der Finanzierung

6.3.1
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den 
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Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel 
oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich 
die Zuwendung anteilig entsprechend dem festgesetzten 
Fördersatz.

6.3.2
Abweichend hiervon ermäßigt sich die Zuwendung bei 
nachträglichen Ausgabeermäßigungen in Fällen, in de-
nen eine Begrenzung des Höchstbetrages unterhalb des 
nach Ziffer 5.4.3 festgesetzten Fördersatzes erfolgt ist, 
erst bei Überschreitung dieses Fördersatzes.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind ent-
sprechend dem vorgeschriebenen Antragsmuster der 
 Anlage 11 in dreifacher Ausfertigung zu stellen. Antrags-
vordrucke sind bei den Bezirksregierungen oder im 
Internet kostenlos erhältlich.

Antragsteller richten ihre Anträge unmittelbar an die 
örtlich zuständige Bezirksregierung. Dem Antrag sind 
die nach diesen Richtlinien und den Nrn. 3.1 und 3.2 VV 
bzw. VVG zu § 44 LHO erforderlichen Unterlagen beizu-
fügen.

7.2
Bewilligungsverfahren

Die Förderentscheidungen werden vom zuständigen Mi-
nisterium getroffen. Bewilligungsbehörde ist die örtlich 
zuständige Bezirksregierung. Die Förderung von Projek-
ten der Gemeinden und Gemeindeverbände, die nach 
§ 76 Abs. 1 GO NRW verpfl ichtet sind, ein Haushaltssi-
cherungskonzept aufzustellen, bedarf der Zustimmung 
der oberen Kommunalaufsichtsbehörde. Dem Zuwen-
dungsbescheid ist das Muster der Anlage 22 zugrunde zu 
legen.

7.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung erfolgt entsprechend Nr. 7 VV bzw. VVG 
zu § 44 LHO.

7.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist innerhalb der in Nr. 6.1 
ANBest-P bzw. Nr. 7.1 ANBest-G genannten Frist zu er-
bringen. Dem Sachbericht und zahlenmäßigen Nachweis 
ist das Muster der Anlage 33 zugrunde zu legen. Nach 
Nr. 7.3 ANBest-P bzw. Nr. 8.2 ANBest-G ist der Landes-
rechnungshof berechtigt, bei dem Zuwendungsempfän-
ger oder der Zuwendungsempfängerin zu prüfen.

8
Inkrafttreten

Die Richtlinien treten am 1. 1. 2009 in Kraft. Sie treten 
mit Ablauf des 31. 12. 2013 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2009 S. 66

1  Internetadresse; http://www.im.nrw.de/spo/36.htm#

2  Internetadresse; http://www.im.nrw.de/spo/36.htm#

3  Internetadresse; http://www.im.nrw.de/spo/36.htm#
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Fahrpersonalgesetz

Richtlinien
für die Verfolgung und Ahndung 

von Zuwiderhandlungen
Gem. RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales – II A 3 – 8231.6,
d. Innenministeriums – 43 – 57.04.08 – 8,

d. Ministeriums für Bauen und Verkehr – III.6-40-09/9
v. 13. 1. 2009

Um die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem 
Fahrpersonalgesetz den erfolgten Änderungen anzupas-
sen, hat eine Projektgruppe des Länderausschusses für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) neue Richt-
linien für die Verfolgung und Ahndung von Zuwider-
handlungen im Sinne des Fahrpersonalgesetzes erstellt. 
Bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist nach 
diesen Richtlinien zu verfahren. Von einer Veröffentli-
chung der Richtlinien in Druckform im Ministerialblatt 
wird wegen des Umfangs verzichtet. Sie werden auf der 
Internetseite des MAGS unter www.arbeitsschutz.nrw.
de und in der elektronischen Version der Sammlung des 
Ministerialblatts Nordrhein-Westfalen (http://www.sgv.
im.nrw.de) veröffentlicht. 

Der Gem. RdErl. d. Ministeriums für Arbeit und Sozia-
les, Qualifi kation und Technologie – 212 – 8231.6, d. In-
nenministeriums – 44.3-2505/2, u. d. Ministeriums für 
Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr – 40-
09/9 v. 16. 1. 2002 (SMBl. NRW. 805) wird aufgehoben. 

Der Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Justizmi-
nisterium.

– MBl. NRW. 2009 S. 70

III.

10. Tagung der 12. Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
v. 21. 1. 2009

Die Einberufung mit Tagesordnung zur 10. Tagung der 
12. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe am 26. 
Februar 2009, 10.00 Uhr in Münster, Sitzungssaal des 
Landeshauses, Freiherr-vom-Stein-Platz 1, ist im Inter-
net unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Bekannt-
machungen öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 21. Januar 2009

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

D r. W o l f g a n g   K i r s c h

– MBl. NRW. 2009 S. 70
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